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VERGABE VON LEISTUNGEN DER SOZIALEN BERATUNG UND BETREUUNG FÜR DIE im ÜBERGANGSWOHNHEIM Lindenpark (Lindenpark 5, 16225 Eberswalde) UNTERGEBRACHTEN PERSONEN (LEISTUNGEN DER MIGRATIONSSOZIALARBEIT NACH §12 LANDESAUFNAHMEGESETZ) 

Lage und Beschreibung der Unterkunft und Hinweise zu den Bedingungen der Leistungserbringung

1 Objektbeschreibung

Es handelt sich um ein Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Landesklinik.  Der Landkreis Barnim als Betreiber der Gemeinschaftsunterkunft hat das Gebäude für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet.

1.1 Lage
Das Objekt befindet sich innerhalb der Ortslage Eberswalde Nordend in der unmittelbaren Nähe zum GLG Martin Gropius Krankenhaus.
Auf dem gesamten umfriedeten Gelände befinden sich Park- und Freiflächen, ein Studentenwohnheim der HNE, die Firma Märker Wachschutz GmbH und weitere derzeit nicht genutzte Wohnhäuser/Stadtvillen.
Im erweiterten Umfeld finden sich einzelne Privatgrundstücke. 

1.2 Objektbeschreibung - Umfriedung
Das Gesamtareal ist umfriedet und liegt in einem komplett durch Bäume begrünten Bereich, parkähnlich angelegt. Die Zufahrt ist über eine Seiteneinfahrt von der Breiten Straße aus möglich. 

Das Gebäude wurde in L- Form errichtet. Die Bauweise ist massiv. Das Gebäude besitzt zwei vollwertige Etagen und ein Dachgeschoss. Es sind drei Ein- bzw. Ausgänge vorhanden. Der Haupteingang befindet sich an der Längsseite zur Oderberger Straße, wo sich die Büros des Wachschutzes und der Sozialarbeiter befinden. Zur Oderberger Straße gelangt man zu Fuß durch ein Gartentor, welches verschließbar ist. Die Seiteneingänge werden als Notausgänge genutzt. 
Sämtliche Fenster der Zimmer/Wohneinheiten wurden bezüglich des Sichtschutzes mit Vorhängen ausgestattet. 

An der Hauseingangsseite finden sich in jeder Etage Notausgangstüren, welche über Treppen verbunden sind. 

Das Objekt verfügt über insgesamt 38 Zimmer zur Unterbringung von jeweils 1, 2, 3 oder 4 Personen.  In jeder der drei Etagen befindet sich jeweils eine Küche.

Im Erdgeschoss verfügt die Küche über einen Ess- und Aufenthaltsbereich für die Bewohner*innen. Es gibt einen Waschmaschinenraum und die entsprechend nach Rechtsverordnung vorgesehenen Sanitäranlagen und Duschen sind jeweils geschlechtergetrennt.

Ebenso befindet sich hier der Raum für den Wachschutz, eine Personaltoilette und für die soziale Beratung der Bewohner*innen das Büro der Sozialarbeiter*innen, in welchem auch Einzelberatungen durchgeführt werden können, ohne dass Unbeteiligte Beratungsinhalte erfahren. 

1.3 Kapazität/Belegung
Die Unterkunft weist eine zulässige Kapazität von 89 Personen aus. Untergebracht werden je nach Größe pro Zimmer je zwei, drei oder vier Personen, teilweise auch als Familienverbund. Die Unterkunft ist seit dem 4. Quartal 2024 belegt. 

1.4 Infrastruktur
Eine Einkaufsmöglichkeit befindet sich ca. 570 m entfernt, mit dem Netto-Marken-Discount. Weitere Einzelhändler, die Rathauspassage, die Behörden, wie Stadtverwaltung und der Landkreis Barnim sowie Ärzte, Banken und weitere Discounter sind sowohl mit öffentlichem Nahverkehr als auch fußläufig zu erreichen. Weiterhin befinden sich im Umkreis Kindertagesstätten und die Grundschule.

Der Hauptbahnhof ist ebenfalls über den öffentlichen Nahverkehr in kürzester Zeit zu erreichen, die Züge verkehren teilweise halbstündlich in Richtung der Hauptstadt Berlin und regelmäßig ins Umland und an die Ostsee.
[bookmark: _GoBack]Die Buslinie 861 zwischen Nordend und Finow verkehrt in Abständen von 13 Minuten über den Tag verteilt und abends stündlich.

1.5 Personeller Selbstschutz/Zugangskontrolle
Aufgrund der bundesweit zu verzeichnenden Angriffe auf Übergangswohnheime und ähnliche Einrichtungen, welche bei bewohnten Objekten Gefahren für Leben und Gesundheit der Bewohner in sich bergen, zumeist mit hohem Sachschaden einhergehen und teilweise zur Unbewohnbarkeit dieser Objekte führen, sowie unter Beachtung der sozialen Spannungen, die sich aus der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Religionen und Ethnien ergeben, wird die empfohlene durchgängige Bewachung des Objektes nach § 34a GewO mit 1,5 VZÄ zertifiziertes Personal umgesetzt.
1.6 Besichtigung
Das Übergangswohnheim kann besichtigt werden. Einen Termin vereinbaren Sie bitte hier: 
Sekretariat des Grundsicherungsamtes (Frau Krüger)
Telefon: 	03334/2141300 
E-Mail: 	grundsicherungsamt@kvbarnim.de
Für Bieterfragen gilt dieser Kontakt nicht. Bieterfragen sind ausschließlich über den Vergabemarktplatz Brandenburg zu stellen. 

2 Hinweise zu den Bedingungen der Leistungserbringung

Die Bedingungen der Leistungserbringung sind der Vereinbarung über die Erbringung von Leistungen der sozialen Beratung und Betreuung für die im Übergangswohnheim im Lindenpark 5 in 16225 Eberswalde untergebrachten Personen zu entnehmen. 


3 Hinweise zur Angebotserstellung und -wertung

3.1 Einreichung Konzept
Mit dem Angebot ist ein Konzept über die angebotene Leistung der sozialen Beratung und Betreuung einzureichen. Dieses Konzept wird bei der Angebotswertung nach Maßgabe einer Bewertungsmatrix bewertet. Das Konzept, welches maximal 10 Seiten lang ist, soll mindestens die vier folgenden Aspekte/Anforderungen erfassen und sicherstellen:

· soziale Beratung der untergebrachten Personen
· soziale Betreuung der untergebrachten Personen
· Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit
· Qualitätssicherung

In Ergänzung der Konzeption zu den Leistungen der sozialen Beratung und Betreuung ist ein Gewaltschutzkonzept einzureichen. 


3.2 Angabe von Kostensätzen
Die errechnete Kapazität des Übergangswohnheims ist bei 89 Personen.

Für die Angebotserstellung sind 1,2 Vollzeitpersonalstellen zu Grunde zu legen. 

Soweit das Angebot der Umsatzsteuer unterliegt, ist diese am Ende der Kostenkalkulation gesondert auszuweisen. Soweit unterschiedliche Umsatzsteuersätze in Betracht kommen, sind diese auf einem gesonderten Blatt aufgeschlüsselt nach Positionen, Prozentsätzen und Beträgen auszuweisen.
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